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Vorwort zur 8. Auflage

Den Text der achten Auflage habe ich aktualisiert, neue Literatur und Rechtspre-
chung eingearbeitet. Die bewährte Konzeption des Buchs, ausführliche Lösungen zu
geben und gleichzeitig relevanten Lernstoff zu vermitteln, habe ich beibehalten. Fall
2 – der „Fliesenfall“ – entfällt ersatzlos, weil der seit dem 1.1.2018 geltende § 439 III
BGB die Rechtslage klärt. Stattdessen wurde ein Fall zum Bürgschafts- und Werk-
vertragsrecht als Fall 7 aufgenommen. Für Verbesserungsvorschläge der Leser bin
ich dankbar.

Tübingen, im November 2018 Thomas Finkenauer

Vorwort zur 4. Auflage

In der vierten Auflage ist der Mitbegründer des Werkes, Heinrich Honsell, auf
eigenen Wunsch ausgeschieden; für seine Vorarbeiten sind wir ihm dankbar. Den
Anteil Honsells hat Thomas Finkenauer übernommen. Insbesondere dieser Teil des
Buches, das Vertragsrecht, ist von der Schuldrechtsreform betroffen und machte
daher weitgehende Überarbeitungen der Fälle erforderlich. Die Fälle sind als
Übungsaufgaben für fortgeschrittene Studenten gedacht, der vorgeschlagene Lö-
sungsweg ist keineswegs als der einzig richtige und denkbare zu verstehen, sondern
als ein möglicher. Denn juristische Probleme sind keine mathematischen Aufgaben,
die nur ein richtiges Ergebnis zulassen; juristische Probleme stehen der wertenden
Betrachtung offen. Nur in diesem wohlverstandenen Sinne kann man die vorgeschla-
genen Lösungen als „Musterlösungen“ bezeichnen. Hingewiesen sei auch auf die
Tatsache, dass die Lösungen nicht immer den Vorgaben entsprechen, wie sie als
Prinzipien für Klausuren und Hausarbeiten aufgestellt sind; sie sind z. B. nicht
immer im vorgeschriebenen deduktiven Gutachtenstil verfasst. Längere Erörterun-
gen im Gutachtenstil werden leicht umständlich und langatmig; zudem ist zu beden-
ken, dass die vorliegenden Fälle nicht nur das Lösen juristischer Probleme einüben
sollen, sondern darüber hinaus wie ein Lehrbuch auch materielles Recht vermitteln
wollen.

Trier, im Juli 2002 Hans Josef Wieling/Thomas Finkenauer



Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Die Technik der Falllösung kann, sowenig wie Methode überhaupt, allein durch
abstrakte Regeln gelernt werden. Wie überall, so macht auch hier nur Übung den
Meister. Was für den Arzt der Patient ist, ist für den Juristen der Fall. Nur am Fall
kann man die Kunst des juristischen Argumentierens lernen. In der Konfliktsituati-
on wird durch Heranziehung des Gesetzes und durch Abwägen der Gründe und
Gegengründe eine Lösung gefunden. Die Fallbearbeitung ist deshalb das unerläss-
liche Komplement zum Lehrbuchstudium. Wir empfehlen dem Leser nachdrücklich,
zunächst selbst eine Lösung zu entwerfen und erst danach die Musterlösung durch-
zuarbeiten. Wer das Richtige nicht auf Anhieb trifft, wird aus Fehlern lernen.

Der Schwierigkeitsgrad entspricht in etwa dem des Referendarexamens. (…) Natür-
lich wird im Examen die Lösung nicht in der hier gebotenen Ausführlichkeit ver-
langt. Die Erläuterungen dienen der Vertiefung und dem Nacharbeiten. Die Anord-
nung folgt der Systematik des Gesetzes. Das Besondere Schuldrecht gehört zu den
zentralen Materien des Zivilrechts. In dem zur Verfügung stehenden Rahmen konn-
ten nicht annähernd alle Probleme dieses Gebietes erörtert werden. Bei der Auswahl
haben wir uns von dem Gesichtspunkt der Examensrelevanz leiten lassen. Der
Schwerpunkt liegt demgemäß auf Kauf, Miete und Werkvertrag sowie auf den
gesetzlichen Schuldverhältnissen.

Salzburg und Trier, im Mai 1979 Heinrich Honsell/Hans Josef Wieling
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